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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. begrüßt, dass der Erklärung des Rechnungshofs zufolge die der Jahresrechnung der 
Agentur für Grundrechte (im Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 2020 
zugrunde liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und 
ordnungsgemäß sind und ihre Finanzlage zum 31. Dezember 2020 sachgerecht 
dargestellt ist; begrüßt, dass der Haushalt der Agentur von 29 Mio. EUR im Jahr 2019 
auf 30 Mio. EUR im Jahr 2020 aufgestockt wurde, wobei dies lediglich eine Rückkehr 
zu dem Mittelvolumen von 2018 darstellt; nimmt den Personalabbau von 114 auf 
105 Bedienstete (-7,9 %) im selben Zeitraum zur Kenntnis; betont, dass ein Mangel an 
angemessenen finanziellen und personellen Ressourcen die Qualität der von der 
Agentur geleisteten Arbeit und die Umsetzung des für die Agentur vorgeschlagenen 
neuen Mandats beeinträchtigen kann;

2. stellt fest, dass der Anteil der auf das Folgejahr übertragenen Mittelbindungen für 
operative Ausgaben nach wie vor hoch ist und sogar von 60 % im Jahr 2019 auf 83 % 
im Jahr 2020 gestiegen ist; stellt fest, dass diese Mittelübertragungen in erster Linie auf 
die Art der Kerntätigkeiten der Agentur zurückzuführen sind, zu denen die Finanzierung 
von Studien und anderen Tätigkeiten zählt, die sich über mehrere Monate und 
letztendlich über den Jahreswechsel hinaus erstrecken; begrüßt, dass die Agentur ein 
Überwachungsinstrument für geplante Übertragungen von einem Jahr auf das folgende 
eingerichtet hat;

3. betont, dass die Agentur einen wichtigen Beitrag zur Förderung und zum Schutz der 
Grundrechte der in der Union lebenden Menschen leistet; weist erneut darauf hin, dass 
die Agentur bei der Förderung von Überlegungen zu Sicherheit und Grundrechten eine 
wichtige Aufgabe wahrnimmt; hebt insbesondere den hohen Stellenwert der Studien 
und Stellungnahmen der Agentur für die Ausarbeitung und Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften hervor; weist auf das Engagement der Agentur für den Schutz 
schutzbedürftiger Gruppen und gegen jegliche Form der Diskriminierung hin;

4. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Agentur auf die COVID-19-Pandemie reagiert hat, 
indem sie sechs Bulletins veröffentlicht hat, die einen aktuellen und umfassenden 
Überblick über die Auswirkungen der in der gesamten Union zum Schutz der 
Bürgerinnen und Bürger vor COVID-19 erlassenen nationalen Maßnahmen in Bezug 
auf die Grundrechte lieferten; weist jedoch darauf hin, dass diese zusätzliche Aufgabe 
nicht mit zusätzlichen Ressourcen einherging; begrüßt, dass die Agentur trotz der 
Herausforderungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergaben, 
163 079 Materialien und Instrumente im Zusammenhang mit 
Sensibilisierungsmaßnahmen erstellt hat, womit sie weit über dem für 2020 festgelegten 
Ziel liegt; würdigt die gesteigerte Medienpräsenz der Agentur;

5. begrüßt die Ausweitung der Grundrechtsberatung der Agentur auf andere Agenturen der 
Union, insbesondere bei der Unterstützung der Europäischen Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache („Frontex“) bei deren Einsätzen durch den Abschluss der 
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Rekrutierung von 40 Grundrechtebeobachtern und bei der Ausarbeitung des rechtlichen 
und operativen Rahmens für den Einsatz dieser Personen vor Ort; ist der Ansicht, dass 
die Agentur andere Agenturen, deren Zuständigkeiten ausgeweitet werden, etwa 
Europol, nutzbringend unterstützen könnte;

6. betont, dass die Agentur die zahlreichen Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
Grundrechten, die sich aus der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten in 
IT-Großsystemen und deren Interoperabilität ergeben, kontinuierlich überwacht; betont, 
dass die Agentur die potenziellen Risiken für die Grundrechte in Bezug auf den Schutz 
personenbezogener Daten, den Schutz vor Diskriminierung und das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf sowie die Notwendigkeit betont, entsprechende Vorkehrungen 
ordnungsgemäß umzusetzen;

7. begrüßt, dass die Agentur ihr Jahresarbeitsprogramm 2020 erfolgreich umgesetzt und 
alle Ziele erreicht hat; begrüßt die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der 
Agentur und internationalen Organisationen wie dem Europarat und den Vereinten 
Nationen; würdigt, dass die Agentur andere Agenturen unterstützt, und begrüßt, dass die 
Agentur nach wie vor Wege der Zusammenarbeit mit Agenturen mit ähnlichen 
Interessenlagen erkundet; bekräftigt seine Wertschätzung für die Einrichtung des 
Grundrechtsinformationssystems der Europäischen Union (EFRIS), das eine 
systematischere Nutzung von Bewertungen der internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen der EU und der Mitgliedstaaten ermöglicht;

8. begrüßt, dass die Bemerkung des Rechnungshofs zur Einführung der elektronischen 
Ausschreibung und der elektronischen Einreichung von Angeboten aufgegriffen und 
abgeschlossen wurde;

9. stellt fest, dass sich die höhere Führungsebene 2020 aus drei Frauen (50 %) und drei 
Männern (50 %) zusammensetzte; stellt fest, dass im Verwaltungsrat 30 Frauen (60 %) 
und 20 Männer (40 %) vertreten sind; stellt fest, dass das Personal insgesamt 53 Frauen 
(51,96 %) und 49 Männer (49,04 %) umfasst; erinnert die Mitgliedstaaten daran, bei der 
Ernennung von Mitgliedern für den Verwaltungsrat ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu berücksichtigen;

10. nimmt die Komplexität der von der Agentur durchgeführten Studien zu den 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten in allen Mitgliedstaaten sowie die hohe Anzahl 
von Veröffentlichungen und Schulungen zur Kenntnis, die der Sicherstellung der 
Einhaltung der Grundrechte dienen und auch zur Arbeit der verschiedenen 
Einrichtungen und Agenturen der Union beitragen und in diese einfließen;

11. hebt das Engagement der Agentur für den Schutz gefährdeter Gruppen sowie im 
Hinblick auf alle Arten von Diskriminierung in der Union hervor; begrüßt, dass in dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 168/2007 des Rates zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte klargestellt wird, dass sich der Anwendungsbereich der Tätigkeiten der 
Agentur auf alle Zuständigkeiten der Union erstreckt.
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